
 

 

Diese Infos können Sie auch 

über den  abgebildeten  

QR Code abrufen. 
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Auch über 70 Jahre nach Kriegsende 
befinden sich noch zahlreiche Bom-
benblindgänger und nicht detonierte 
Munition im Boden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So wurden im Jahr 2020 vom Kampfmittelräum-

dienst Rheinland-Pfalz rd. 30.000 kg Munition 

und Munitionsteile geborgen. 

 

Kampfmittel können ein erhebliches Gefähr-

dungspotenzial aufweisen. 

 

 

Falls Sie Gegenstände finden, bei de-
nen es sich um Kampfmittel – Bom-
ben, Granaten, sonstige Munition- 
handeln könnte, halten Sie bitte un-
bedingt Abstand und informieren Sie 
das zuständige Ordnungsamt oder die 
Polizei. 

 

 

Die Beseitigung von Kampfmittel/Fundmunition 

beider Weltkriege ist eine Aufgabe der Gefah-

renabwehr im Rahmen des Polizei- und Ord-

nungsbehördengesetzes Rheinland-Pfalz 

(POG). Hiernach sind grundsätzlich die örtlichen 

Ordnungsbehörden, d.h. die Gemeindeverwal-

tungen der verbandsfreien Gemeinden, die Ver-

bandsgemeindeverwaltungen sowie die Stadt-

verwaltungen der kreisfreien und großen kreis-

angehörigen Städte, zuständig. Bei Gefahr im 

Verzug liegt die Zuständigkeit bei der Polizei. 

Die zuständigen Behörden werden bei erforderli-

chen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 

durch „alte“ Kampfmittel durch den vom Land 

Rheinland-Pfalz vorgehaltenen Kampfmittel-

räumdienst im Rahmen der Amtshilfe unterstützt. 

Der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die 

von Kampfmitteln ausgeht, hat in Rheinland-

Pfalz eine hohe Priorität. Daher werden die Kos-

ten des Kampfmittelräumdienstes vom Land 

Rheinland-Pfalz getragen und dessen Leistun-

gen sind für die betroffenen Grundstückseigen-

tümer kostenfrei. 

 

Organisatorisch gehört der Kampfmittelräum-

dienst zum Referat 23 Sicherheit und Ordnung, 

Stiftungen, Lohnstelle ausländische Streitkräfte. 

Er besteht aus einer Leit- und Koordinierungs-

stelle in Koblenz, die von dem technischen Leiter 

geführt wird, und zwei Räumgruppen in Koblenz 

und in Worms.  

Die Amtshilfe des Kampfmittelräumdienstes ist 

auf die zur Abwehr konkreter Gefahren unmittel-

bar erforderlichen Maßnahmen beschränkt. 

Fundmunition der beiden Weltkriege z.B. Bom-

ben, Granaten, Panzerfäuste und Handgranaten 

werden vom Kampfmittelräumdienst identifiziert, 

ggf. entschärft, abtransportiert und vernichtet. 

Erfolgen Anfragen ohne konkreten Gefahrenhin-

tergrund bzw. gibt es keine tatsächlichen Hin-

weise auf Kampfmittel kann der Kampfmittel-

räumdienst mangels gefahrenrechtlicher An-

knüpfungspunkte nach Polizei- und Ordnungs-

behördengesetz (POG) nicht weiter tätig werden. 

Für diese Fälle wird auf die Möglichkeit der Be-

auftragung einer Überprüfung durch geeignete 

private Fachunternehmen (kostenpflichtig) ver-

wiesen.  

Mangels konkretem Gefahrenverdacht gehört es 

auch nicht zu den Aufgaben des Kampfmittel-

räumdienstes, die Kampfmittelbelastung bzw.  

-freiheit  von Grundstücken im Vorfeld von Bau-

maßnahmen zu beurteilen oder zu bescheinigen. 

Für grundstücksbezogene historische Recher-

chen und Bewertungen wird auf die Möglichkeit 

der Beauftragung eines privaten Fachunterneh-

mens mit der Luftbildauswertung (kostenpflich-

tig) verwiesen. 


